
,4-/sö/afi- /Vr.' z /zt.o/.6r
tungsverfahrensgesetz - BayVwVfG - ein Erörtcrungs-
termin durchzufithren, bei dem die rechtzeitig erhobenen
Einwendungen gegen den Plan und die Stellungnahmen der
Behorden zu dem Plan mit dem Träger des Vorhabens, den
Behörden, den Betroffenen sowie den Personen, die Ein
wendungen erhoben haben, zu erörtern ist.

Das l:ndratsamt Würzburg setzt diesen Erörterungstermin
fest auf

Dienstag, 10. Februar 1987, 9.00 Uhr,
im kleinen Sitzungssaal des Landratsamtes Würzburg,

Zeppelinstraße 15.

Der Erörterungstermin wird hiermit bekanntgemacht.

Steüenausschreibung der Gemeinde Unterpleichfeld

Die Gemeinde Unterpleichfeld (2400 Einwohner), [and-
kreis Wi.lrzburg, sucht zum nächstmöglichen Termin einen

- jungen Beamten des gehobenen nichttechnischen Verwal-
tungM ienstes als geschäftslei tende n Beamten.

Der Stelleninhaber ilbernimmt auch die Gemeindekämme-
rei und Verwaltung des Schulverbandes.
Die Gemeinde Unterpleichfeld ist an die AKDB angeschlos-
sen.
ADV Kenntnisse sind erwilnscht. redoch nicht Voraussct
zung.

Bewerbungen mit de n rlblichen Unterlagen werden bis
15.02. 1981 an die Gemeinde Unterpleichfeld zu Händen
des l. Bi.lrgermeisters Göbel, Kirchstraße 14,8102 Unter-
pleichfeld erbeten.

A.z.:IYl6-l73.AltStein 01/80 613 t _ 3:
Verordnung des Landratsamtes Würzburg tiber den ge-
schützten Landschaftsbestandteil .Ilalbhockenrasen am.
{![!gg: - Hang nördlich des Barlesgraben - Gemar.
kung Steinbach, Gemeinde Altertheim

Aufgrund von Art .  12 Abs. I  und 3 i .  V. m. Art ,9 Abs.4,
Art .  45 Abs. I  Nr.  4 und Abs. 2 und Art .  37 Abs. 2 Nr.  3
des Bayenschen Natunchutzgesetrcs - BayNatSchc -
erläßt das Landratsamt Wtlrzburg folgende mit Schreiben
der Regierung von Unterfranken vom 24. l l  1986, Nr.
820-8632.00 4/86, genehmigte Verordnung:

sr
Schutzgegerntand

(l)Die Halbtrockenrasenflächen in der Gemeinde Altert
heim, OT Steinbach, am Hang nördlich des Barlesgraben
au f  den  F1  Nrn  2516 ,  2519  (Te i l f i äche ) .  2520 / l  .  2521 ,
2528,  2523.  2524.2944 und 2542 (Tci l f lächc)  der  C. ie
markung Stc inbach werden a ls  l -and.schaf tsbestandte i l
geschl l  tzr

(2) Der geschützte l.andschaftsbesrandteil besreht aus 4 Cc,
bre Lster lcn und hat  e ine Gröf le  von ca 9.0 ha.  i : r  erhal t
d ie Bezcic i r  n  u r rg, ,Haibt rockenra.scn a m Weinberg"

(3) Die G renzen des geschiltzten Landschaftsbestand teiles
sind in einer Karte M 1 : 25.000 und einer Karte
M I : 5.000 eingetragen. Maßgebend frlr den Grenzver-
lauf ist die Karte M I : 5.000
Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung.

A )

Schutzzweck

Zweck des geschützten Landschaftsbestandteiles ist es,

die Halbtrockenrasenflächen mit den verbuschten Zonen
im Interqsse des Naturhaushaltes, insbesondere der Tier-
und Pflarzenwelt, zu erhalten.

Die Flächen stellen einen wichtigen Lebensraum dar für be-
sondere Pflanzenarten, z. B. Kr.tchenschelle, Franzenen
zian, verschiedene Orchideenarten, und Tierarten, z. B. ver'
schiedene wärmeliebende Insekten und Eidechsen.

Der Erlaß dieser Verordnung ist daher im Interesse das Na-
turhaushaltes erforderlich.

s3
Verbote

( l  )  Nach Art .  12 Abs.  3 i .  V.  m.  Ar t .  9  Abs.  4 BayNatSchG
ist es verboten, ohne Genehmigung den geschrltzten
Landschaftsbestandteil zu zerstören oder zu verändern.
Zust?indig für die Erteilung der Genehmigung ist das
Landra tsam t WrJrzburg als U n tere Na tu rschu tzbehörde.

(2) Es rst deshaib vor allem verboten:

I  Bqlenbestandte i le  abzubauen.  A ufschü t tungen,  Ab
lagerungen, Grabungen, Sprengungen oder Bohrun-
gen vorzunehmen der die Bodengestalt in sonstiger
Weise zu verändern,

2. unterirdisch Wasser zu entnehmen, Quellaustritte,
Wasserläufe sowie den Zu' und Ablauf des Wassen
oder den Grundwassentand zu verändern oder Ge-
wä.sser anzulegen,

3 bauliche Anlagen i. S. der Bayerischen Bauordnung
- BayBO - zu errichten, zu ändern, abzubrechen
oder zu beseitigen, auch wenn dies keiner Baugeneh-
migung bedarf,

4. Leitungen zu emchten oder zu verlegen,

5. die lrbensbereiche (Biotope) der Tiere und Pflanzen
zu stören oder nachhaltig zu verändern,

6. Pflanzen oder einzelne Teile von ihnen abzuschnei
den, abzupfhJcken, aus' oder abzureißen, auszugra-
ben, zu entfernen oder sonst zu beschädigen,

7 . P{larzen einzubringen oder Tiere auszus€tzen,

8 freilebenden Tieren nachzustellen, sie zu fangen oder
zu töten, Brut- und Wohnstätten oder Gelege solcher
Tiere fortzunehmen oder zu beschädigen,

9 Aufforstungen oder sonstige Cieholzpflanzungen
vorzunehmen sowie standort f renrde Gehölze e inzu '
b r rngen .

l0 l läunre nr i t  Horsten oder natr i r l icher t  oder  k t lnst l r
chen Bruthöhlen von Vöge ln in  der  Zer t  vom l .  Fc
bruar  b is  3 l  August  zu besei t igen o,Cer zu fä l len.

I  I  Wiestn l lachcn untzubrechcn.



l2.das Gelände zu verunreinigen sowie Sachen jeder

Art im Gelände zu lagem,

l3.Straßen, Wege, Plätze oder Pfade neu arzulegen
oder bestehende zu verändern.

l4.außerhalb von Straßen und Wegen mit Kraftfahrzeu-
gen zu fahren oder diese abzustellen,

I 5. Bild oder Schrifttafeln anzubringen,

16.zu z.e,lten oder zu lagern,

I 7. Feuer zu machen,

I 8. zu lärmen oder Tonilbertragungs' oder Tonwiederga'
begeräte zu benutzen,

l9.eine andere als die nach S 4 zugelasse ne wirtschaftl i-
che Nu tzung auszutlben,

20.dre Veranstaltung von Festen,

2 l.das Erstellen von Erholungseinrichtungen.

(3) Unberilhrt bleiben sonstige Verbote, insbesondere das
Verbot

l.Tiere mutwil l ig zu beunruhigen oder zu belästigen
(Art. l6 BayNatSchG),

2. Abfälle entgegen den abfallrechtl ichen Vorschriften
zu beseitigen (S 4 Abfallgesetz - AbfG -).

s4
Ausnahmen

Ausgenommen von den Verboten sind

l .  d ie rechtmäßige Ausübung der  Jagd und des Jagdschut
ZCS,

2.die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Land'
schaftsbestandteiles von der Unteren Naturschutzbehör
de angeordneten oder zugelassenen Überwachungs-,
Schutz- oder Pfl egemaßnahmen,

3. das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder Schil
dern, die auf den Schutz oder die Bedeutung des Land-
schaftsbestandteiles hinweisen, oder von Wegemarkie-
rungen, Warntafeln, Ortshinweisen, Sperrzeichen oder
sonstigen Absperrungen, wenn die Maßnahme auf Ver-
anlassung des Landratsamtes Wtlrzburg als Untere Na-
tu rschutzbehörde erfolgt,

4. unaufschiebbare Sicherungsmaßnahmen, die zur Abwehr
einer gegenwärtigen Gefahr frlr [,eben, Gesundheit oder
bedeutende Sachwerte erforderlich sind,

5 die extensive Obstbaumnutzung auf bisher obstbaulich
genutzten Flächen in der bisherigen Art und im bisher
tlblichen Umfang,

6. die ordnungsge mäße landwirtschaftl iche Bodennutzung
in Form des Ackerbaus auf den bisher entsprechend ge
nutzten Flächen in der  b ishengen Art  und im bisher  übl i
chen  Umfang

7 drc Wiesennutzung auf  b isher  a ls  Wiesen genutzten Flä
c l ten rn der  b isher igen Art  und im bisher  ubl ichen Urn
fa ng.

8.  nach vorhenger Anhorung der  tJnteren Naturschutzbe.
horde d ie p ienterar t ige Holznutzung (El r t fernen e inzelner
Starnnre unter  Erhal t r - rng des Gehölz.cs) ,

9. die Bienenhaltung in Freiaufstellung (ohne Bienenhaus
oder Wanderwagen).

s5
Befreiung

(l) Von den Verboten und Beschränkungen dieser Verord
nung kann im Einzelfall Befreiung erteilt werden, wenn

l. überwiegende Grtlnde des allgemeinen Wohls die Be
freiung erfordern oder

2 die Befolgung des Verbots zu einer offenbar nicht be-
absichtigten Härte frlhren wtJrde und die Abweichung
mit den Belangen i. S. des BayNatSchG, insbesondere
mit dem Schutzzweck des geschützten Landschaftsbe'
standteils, vereinbar ist oder

3.die Befolgung des Verbots zu einer nicht gewollten

Beeinträchtigung von Natur und Landschaft frihren
wrlrde.

(2) Zuständig zur Erteilung der Befreiung ist das landras'
amt WiJrzburg als Untere Naturschutzbehörde.

(3) Im rrbrigen gilt Art. 49 BayNatSchG entsprechend.

s6
Ordnungswidngkeiten

( l )Nach Ar t .52  Abs .  I  Nr .3  BayNaSchC kann mi tGe ld
buße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark belegt wer'
den, wer vorsatzlich oder fahrlässig den Verboten des S 3
Abs. 2 der Verordnung zuwiderhandelt.

(2) Nach Arr.  52 Abs. I  Nr.  6 BayNatSchG kann mit  Cield
buße bis zu fttnfziguusend Deutsche Mark belegt wer
den, wer vorsätzlich oder fahrlassig einer vollziehbaren
Auflage zu einer Genehmigung nach S 3 Abs. I oder zu
einer Befreiung nach $ 5 Abs. I  der Verordnung nicht
nachkommt.

s7
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Be'
kanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Würzburg in
Kraft.

Wi . l rzburg,  den 19.  Januar 1987
Landratsamt Wtirzburg
Dr. Schreier. Landrat
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Verordnung des Landratsamtes [ /ürz-
burg  vom 19.Jan.87  t iber  den qe-
schützten Landschaf tsbestandte i  I
"Ha Ib t rocken rasen  am We inberq ' , .
Gemarkung  S te inbach ,  Geme inOö Ä t -

l t e r the im,  Landk re i  s  Würzbu rg .
I

iAmtsb I  a^t t  des Landkre i  ses Würzburg
iNr .  2  vom7l .Januar  19gZ
iNn sza  o6 t  -  NA 523 061

Itopographische Karte l,t 1 : 25-000

-  S r h r r f  z n o h  i  o fv v , , s v c : j v v r v v

p ie  Ka r te  i s t  Bes tand te i i  de r
nann ten  Vero rdnung .
I

l . /ü rzburg ,  den 19 .Januar
LANDRATSAMT |^JÜRZBURG

1987
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